
 

  
 

 
 

   

 
 

   
 
 
 

   
Behamberg 30 

4441 Behamberg 

 Telefon 07252/31000  
Fax 07252/31000-28 

gemeinde@behamberg.gv.at  
www.behamberg.gv.at 

 

ANMELDUNG 
NACHMITTAGSBETREUUNG  

 

Ich melde mein Kind: 

    Vorname   Nachname                 Geburtsdatum 

   

 
in folgender Bildungseinrichtung der Gemeinde Behamberg: 

Name des Kindergartens oder der Schule 

 

 
für folgende Betreuungszeiten verbindlich zur Nachmittagsbetreuung an: 
 

 von bis  
 
Bitte geben Sie den Bedarf 
nur für jene Zeiten an,  
die tatsächlich in Anspruch  
genommen werden. 
 
Die angegebenen Betreuungs-
zeiten können nur mit Beginn 
des 2. Semesters geändert  
werden. 

Montag   

Dienstag   

Mittwoch   

Donnerstag   

Freitag   

 

Geschwisterkinder die auch eine Nachmittagsbetreuungseinrichtung besuchen 
(Datenerhebung dient der Beitragsbemessung) 
 

Für das zweite und jedes weitere Kind wird eine Ermäßigung der Kosten lt Punkt 2 der Richtlinie gewährt. Die 

Bekanntgabe dient der Beitragsbemessung für das angemeldete Kind. 

Geschwisterkinder die auch eine Nachmittagsbetreuungseinrichtung besuchen 

    Vor- und Zuname            Geburtsdatum      Bildungseinrichtung 

   

   

   

 
 
Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben: 
 

 

             ……………………………………………………………………. 
Ort und Datum                                                            Unterschrift  des Antragstellers 
 

Die Neuen Richtlinien zur Nachmittagsbetreuung finden sie auf der Rückseite. 

Bitte geben Sie den vollständig ausgefüllten Anmeldebogen bis 15. Mai 2017 am Gemeindeamt oder in der zu-

ständigen Bildungseinrichtung ab. 

 

mailto:gemeinde@behamberg.gv.at
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Parteienverkehr: Mo. Di. u. Do. 7.00 – 12.00Uhr, Di. 13.00 – 18.00 Uhr, Mi. 7.00 – 13.00 Uhr, Fr. 7.00 – 14.00 Uhr 

 

 
Richtlinie für Nachmittagsbetreuung  
in Kindergarten und Volksschule 

 
Das NÖ Kindergartengesetz 2006 wurde am 7. Juli 2016 durch den NÖ Landtag geändert. Mit dieser 
Änderung wurde § 25 betreffend die Einhebung von Beiträgen von Erziehungsberechtigten neu gere-
gelt und gleichzeitig die Förderung der Erziehungsberechtigten durch das Land NÖ aufgehoben. Diese 
Änderung trat mit 1.1.2017 in Kraft. Dies bedeutet, dass jede kindergartenerhaltende Gemeinde einen 
Gemeinderatsbeschluss herbeiführen muss, mit welchem die Tarife für die Nachmittagsbetreuung neu 
festgelegt werden.  
 
Neu ist die Regelung, wonach der Kindergartenerhalter für die Betreuungszeiten nach 13.00 Uhr einen 
Mindestbeitrag von € 50,- inkl. USt. pro Monat einheben muss.  
Der Betrag kann bis zur Kostendeckung erhöht werden, wobei bei der Festsetzung der Beiträge auf die 
finanzielle Leistungsfähigkeit der Erziehungsberechtigten Bedacht zu nehmen ist. In sozialen Härtefäl-
len kann der Mindestbetrag von € 50,- unterschritten werden. Die kindergartenerhaltende Gemeinde 
muss daher eine Beitragsregelung (Richtlinie) festlegen, die vom Gemeinderat zu beschließen ist.  
 
Im Zuge der Neuregelung im Kindergarten hat die Gemeinde durch Beschluss im Gemeinderat auch, 
die Richtlinien für die Nachmittagsbetreuung der Volksschule erneuert und ein gemeinsames Tarifsys-
tem erstellt. 
  
1. Für die Betreuung von den Kindergartenkindern in der Betreuungszeit nach 13.00 Uhr und in der 

Nachmittagsbetreuung der Volksschule werden daher folgende Beiträge von den Erziehungsbe-

rechtigten eingehoben:  

Beträge in €  Familie mit einem Kind Alleinerzieher mit Kind 
Max. Haushaltseinkommen netto 1750,- 1950,- 1450,- 1650,- 
5 Tage 90,- 60,- 70,- 60,- 70,- 
4 Tage 80,- 50,- 60,- 50,- 60,- 
3 Tage 70,- 40,- 45,- 40,- 45,- 
2 Tage/ 1 Tag 50,- 30,- 32,- 30,- 32,- 

 
Die Eltern/Erziehungsberechtigten haben die zeitliche Inanspruchnahme für jeden einzelnen Wo-
chentag bekannt zu geben. Für die Bereitstellung der Betreuung müssen mindestens drei Kinder 
angemeldet sein.  

2. Für das zweite und jedes weitere Kind wird eine Ermäßigung von 50 Prozent gewährt. Eine 
Institutionsübergreifend Ermäßigung wird ebenfalls für Familien mit HWS in Behamberg und 
dem Besuch der Geschwisterkinder einer Nachmittagsbetreuung einer sprengelzugeteilten Bil-
dungseinrichtung (VS Haidershofen/Vestental) gewährt.  
In sozialen Härtefällen können die Beiträge gemäß Abs. 1 über Antrag an den Bürgermeister her-
abgesetzt werden. Als soziale Härtefälle sind zu verstehen, wenn das monatliche Bruttoeinkom-
men der Erziehungsberechtigten den unter Abs. 1 genannten Betrag unterschreitet.  

3. Für Eltern, die aus nachweislich beruflichen Gründen flexible Betreuungstage benötigen, ist dies 

bei mindestens zweiwöchiger Voranmeldung (Mittagessen, Aufsicht) im Rahmen des zu Beginn 

des Jahres/Semesters festgelegten Ausmaßes möglich. Zusätzliche Kosten entfallen keine.  

4. Dieser Beitrag ändert sich im Ausmaß des Index der Verbraucherpreise der Bundesanstalt 

Statistik Österreich vom Februar 2017 (Indexwert 101,8), wobei Indexänderungen erst ab einer 

Erhöhung von mindestens fünf Prozent zu berücksichtigen sind. Im Falle einer Änderung ist der 

Beitragssatz auf volle Euro aufzurunden.  

5. Die Verrechnung erfolgt lt. Anmeldung pro Semester im Vorhinein. Änderungen in der Anmeldung 

können nur zum 2. Semester berücksichtigt werden. 

 


